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Natürliche Partner  
 
Die Einführung von Elektrofahrzeugen ist ein Effizienzprogramm für den Mobilitätssektor. 
Elektromotoren wandeln die eingesetzte Energie um ein Vielfaches effizienter um als Verbren-
nungsmotoren. Unabhängig vom Strommix verringert ihr Einsatz die lokalen Emissionen und 
die lokale Lärmbelästigung deutlich. Die Klimabilanz eines Elektrofahrzeugs ergibt sich jedoch 
erst bei Berücksichtigung der Stromproduktion. Würde ein Elektroauto allein mit Kohlestrom 
betrieben, verursachte ein Mittelklasse-Pkw immer noch einen CO2-Ausstoß von etwa 160 
Gramm pro Kilometer.  

Hingegen ist der CO2-Ausstoß der Elektrofahrzeuge umso geringer, je höher der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Strommix ist. Der „Treibstoff“ der Elektrofahrzeuge kommt heute 
bereits zu rund 16 Prozent aus Erneuerbaren Energien. 2020 werden es nach der Ausbau-
prognose der Erneuerbare-Energien-Branche 47 Prozent sein, nach dem Ziel der Bundes-
regierung mindestens aber 30 Prozent. Wer seinen Strom von einem Ökostromanbieter 
bezieht oder mit einer eigenen Anlage erzeugt, kann schon heute nahezu CO2-frei unterwegs 
sein. Je schneller der Ausbau Erneuerbarer Energien insgesamt vorangeht, desto klima-
freundlicher wird Elektromobilität für alle.  
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Umgekehrt gilt: Je mehr Elektrofahrzeuge am Netz sind, desto größer wird ihr Beitrag zu einer 
besseren Netzintegration Erneuerbarer Energien. Übersteigt das Stromangebot aus Erneuer-
baren Energien die aktuelle Stromnachfrage, können die Batterien der Elektrofahrzeuge 
dieses zeitweilige Überangebot aufnehmen. Die Bundesregierung will eine Million Elektrofahr-
zeuge bis zum Jahre 2020 auf die Straße bringen. Diese können eine kumulierte Speicher-
leistung von mehr als 10.000 MW ans Netz bringen. Welche Chancen der Ausbau der 
Elektromobilität für den Umbau des Kraftwerksparks bietet, zeigt ein Zahlenbeispiel: Heute 
übersteigt die Leistung aller Fahrzeugmotoren in Deutschland die installierte Leistung des 
deutschen Kraftwerksparks um etwa das Fünfzehnfache.  

Elektrofahrzeuge können also erheblich dazu beitragen, einen hohen Anteil Erneuerbarer 
Energien zu integrieren. Daher unterstützt die Branche der Erneuerbaren einen schnelleren 
Ausbau der Elektromobilität. Das Ziel der Bundesregierung erscheint vor diesem Hintergrund 
nicht ambitioniert genug. Es unterschätzt zudem die massiven Anstrengungen der 
internationalen Konkurrenz. Nach Ansicht der Erneuerbaren-Branche sollte das Ziel für 2020 
mindestens zwei Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße lauten. Für eine weltweite Markt-
führerposition im Bereich Elektromobilität wäre sogar eine noch schnellere Markteinführung 
notwendig.  

So wie der Ausbau Erneuerbarer Energien eine neue mittelständisch geprägte Branche auf 
die Energiemärkte gebracht hat, wird der Ausbau Erneuerbarer Elektromobilität verfestigte 
Strukturen im Mobilitäts- und Automobilsektor beleben. Der Mittelstand des Erneuerbare-
Energien-Sektors kann die Markteinführung von Elektromobilität beschleunigen.  

·  Mehr Strom aus Erneuerbaren Energien = klimafreundlichere Elektromobilität 
·  Mehr Elektromobilität = bessere Integration von mehr Strom aus Erneuerbaren 
 
�  Elektromobilität und Erneuerbare Energien gehören z usammen, sie sind 

natürliche Partner. Elektromobilität und Erneuerbar en Energien müssen daher 
parallel zügig ausgebaut werden.  
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Genügend EE-Strom 
 
Elektromobilität verbessert die Integrationsfähigkeit Erneuerbarer Energien. Aufgrund ihrer 
hohen Effizienz führt ein hoher Anteil von Elektrofahrzeugen aber nicht zu einem deutlichen 
Anstieg der Stromnachfrage. Der zusätzliche Strombedarf ist überschaubar und kann mit 
einer minimalen Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien mehr als abgedeckt 
werden. Eine Million Elektroautos verbrauchen weniger als ein Prozent der nach der 
Branchenprognose für 2020 zu erwartenden regenerativ erzeugten Strommenge. Das 
entspricht in etwa der Stromproduktion von 400 modernen Windkraftanlagen (2,5 MW). Um 
bis 2020 eine Million Autos mit zusätzlichem Strom aus Erneuerbaren Energien zu versorgen, 
müssten pro Jahr also rechnerisch nur etwa 40 Windkraftanlagen zusätzlich installiert werden.  

 

Den Ausbau Erneuerbarer Energien im Stromsektor treibt in Deutschland insbesondere das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) an. Gezielte Anreize für die Kombination fluktuierender 
Erneuerbarer Energien mit Speichern oder regelbaren Erneuerbaren Energien (Kombikraft-
werksmodell) können dazu beitragen, den Ausbau der Erneuerbaren noch zu beschleunigen. 
Ein solches Anreizmodell muss die Speicher von Elektrofahrzeugen mit einschließen, indem 
es die Nutzung regenerativen Stroms unter Berücksichtigung der aktuellen Verfügbarkeit 
besonders belohnt. So kann vermehrt überschüssiger Wind- oder Solarstrom in den Akkus 
der E-Fahrzeuge gespeichert und ggf. sogar ins Netz zurückgespeist werden. Technisch 
können diese Funktionen über ein interaktives Lademanagement sichergestellt werden.  
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Erneuerbare Elektromobilität ermöglicht dem Einzelnen nicht nur einen persönlichen Beitrag 
zum Klimaschutz, sie reduziert auch die Belastungen, die vom schnellen Anstieg der 
Spritpreise ausgehen. Somit profitieren private und gewerbliche Verbraucher vom Einsatz 
passender Elektrofahrzeuge und die ohnehin hohe Akzeptanz für den Ausbau Erneuerbarer 
Energien wird weiter gestärkt. 

 

·  Mehr effiziente Elektroantriebe im Einsatz = nur geringer Mehrbedarf an Strom 
·  Mehr EE-Strom für die Mobilität = Versicherung gegen Spritpreissprünge 
 
�  Elektromobilität schafft nur geringen Bedarf an zus ätzlichen Erzeugungs-

kapazitäten. Gleichzeitig ist jedes Erneuerbare-Ene rgien- Kraftwerk ist ein Beitrag 
zu dauerhaft bezahlbarer und klimaschonender Mobili tät.  
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Infrastruktur 
 
Da Elektrofahrzeuge relativ wenig Strom verbrauchen und in der Praxis an jeder Steckdose 
nachladen können, wird es nicht wirtschaftlich sein, an jedem Ladepunkt eine aufwendige 
„Stromtankstelle“ mit Abrechnungseinrichtung vorzuhalten. Vorzuziehen ist daher der Einbau 
intelligenter Stromzähler in die Fahrzeuge. Solche mobilen Fahrstromzähler geben Klarheit 
über den Energieverbrauch und ermöglichen neue Geschäftsmodelle im Bereich der Mobili-
tätsdienstleister. Erst damit ist auch die Wahl eines festen Stromanbieters unabhängig vom 
Ladepunkt möglich. Ein Ökostromkunde würde nicht wollen, dass er auf einem öffentlichen 
Parkplatz oder in seiner Firma mit Graustrom versorgt würde.  

Intelligente Zähler im Fahrzeug erleichtern die gesteuerte Ladung der Batterien, beispiels-
weise in Abhängigkeit vom aktuellen Windangebot. Zudem machen sie die genutzten Energie-
mengen unabhängig vom Netzanschlusspunkt bilanzierbar und ermöglichen den gezielten 
Einsatz im Rahmen eines Kombikraftwerks. Wäre der Zähler dagegen nur am Ladepunkt 
installiert, könnte die mit gesteuerten Lade- und Rückspeisevorgängen verbundene Netz-
dienstleistung nicht dem Fahrzeugnutzer zugeordnet werden. Die Leistungselektronik der 
Fahrzeuge muss in der Lage sein, sich dynamisch den Rahmenbedingungen anzupassen. 
Durch das richtige Zusammenspiel von Infrastruktur und Fahrzeugtechnik können die 
Besonderheiten der Netzintegration Erneuerbarer Energien optimal berücksichtigt werden. 

Die Akzeptanz für Elektromobilität wird in dem Maße steigen, wie für die Nutzer die 
Möglichkeit geschaffen wird, ihre Fahrzeug an eine Ladestation anzuschließen, sobald sie 
ihre Fahrzeuge parken. Vor allem nach einer ersten Markteinführungsphase wird es für die 
weitere, hohe Marktdurchdringung unabdingbar sein, den Aufbau einer intelligenten 
Ladeinfrastruktur voranzutreiben – sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Raum. 
Von Seiten des Bundes sollten dabei technische Standards und Qualitätsanforderungen 
vorgegeben werden, die den bi-direktionalen und gesteuerten Energieaustausch zwischen 
Fahrzeugen und Stromnetz von Beginn an ermöglichen, ohne dabei unnötige Hürden für die 
Nutzer aufzubauen und den Zugang zum System für einzelne Anbieter zu erschweren. Eine 
Monopolisierung des Ladezugangs über spezielle Stecker ist daher unbedingt zu verhindern. 
Vielmehr sollten genormte Stecker einen diskriminierungsfreien Zugang zur Ladeinfrastruktur 
ermöglichen und in diesem Sinne auch gängige Schukostecker und Schukosteckdosen zum 
Einsatz kommen können.  

Betriebswirtschaftlich ist die Investition in eine öffentliche Ladeinfrastruktur angesichts der 
geringen Einnahmen aus dem niedrigen Stromumsatz nicht rentierlich. Eine Refinanzierung 
des Aufbaus ausschließlich durch Einnahmen der Stromanbieter bzw. Netzbetreiber ist daher 
nicht realistisch. Da aber schon heute der Aufbau einer Ladeinfrastruktur beginnen muss, 
deren Lebensdauer 30 Jahre und mehr umfasst, ist es umso notwendiger staatlich-
regulierend einzugreifen. Beim Umbau der Stromnetze zu "Smart Grids" sollte einer 
intelligenten, bi-direktionalen und frei zugänglichen Ladeinfrastruktur der Vorzug vor einem 
typischen Stromtankstellen-Netz gegeben werden. 



BEE-Position Elektromobilität und Erneuerbare Energien 8 

 
 
Um ohne Quantensprünge in der Batterieforschung auch deutlich längere Reichweiten zu 
ermöglichen, ist alternativ die Einführung von Batteriewechselstationen denkbar. Für 
bestimmte Fahrzeugklassen, die etwa typischerweise von Handelsvertretern u.ä. genutzt 
werden, wäre ein solches Modell praktikabler als fest eingebaute Akkus. Die Batterielade-
stationen könnten beispielsweise in geografischer Nähe zu Windparks eingerichtet werden. 
Dort könnten sie direkt die fluktuierende Einspeisung aufnehmen und zusätzlichen Netzaus-
baubedarf minimieren. 

 

·  Frei zugängliche Infrastruktur = Voraussetzung für Massenmarkt von E-Fahrzeugen  
·  Intelligente Stromzähler in Fahrzeugen = Voraussetzung für individuelle Abrechnung 

   und optimale Integration der Erneuerbaren 
 
�  Technische Standards für die Infrastruktur der E-Mo bilität müssen an der 

optimalen Integrationsmöglichkeit Erneuerbarer Ener gien ausgerichtet sein.  
Der Staat muss hier regulierend einwirken und eine Monopolisierung des 
Zugangs zur Ladeinfrastruktur und ihres Betriebs au sschließen.  
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Markteinführung 
 
Eine Reihe von Maßnahmen kann helfen, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleu-
nigen. Neben einer finanziellen Förderung der Anschaffung sind positive Rahmenbedingun-
gen für die Nutzung von E-Fahrzeugen im Alltag dafür geeignet. Hierzu haben insbesondere 
die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) und der Bundesverband Solare Mobilität 
(bsm) eine Reihe von Vorschlägen entwickelt, die im Folgenden nur stichpunktartig 
wiedergegeben werden. Sie dienen dazu, die lokalen Umweltvorteile der Elektromobilität zu 
honorieren, sowie die mit der Ladung verbundenen Einschränkungen mit spezifischen 
Nutzervorteilen zu kompensieren. 

Förderung der Markteinführung 

Bis 2020 sollen nach den Planungen der Bundesregierung eine Million Straßenfahrzeuge 
elektrisch betrieben werden. Um dieses Ziel zu erreichen und möglichst sogar zu übertreffen, 
bedarf es eines spezifischen Ausbauinstruments, um die Investitionsmehrkosten gegenüber 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auszugleichen. Je nach Annahmen über die 
Entwicklung der Batteriekosten und der Entwicklung des Ölpreises wird der Förderbedarf bis 
2020 kumuliert zwischen 0,8 und 2,7 Milliarden Euro betragen. Das Fördervolumen sollte 
dabei nicht linear auf die Jahre verteilt werden, sondern sich nach der Verfügbarkeit der 
entsprechenden Fahrzeugklasse richten. In den ersten Jahren sollte schwerpunktmäßig der 
Ausbau von Leichtfahrzeugen, in den Jahren danach eher Klein- und Mittelklassewagen 
gefördert werden. 

Aufgrund des unterschiedlichen Förderbedarfs der Elektrofahrzeuge, der Bandbreite der 
Fördersumme und der vielen Wechselwirkungen eignen sich nur Instrumente, die eine Diffe-
renzierung der Förderung nach (Batterie-)Größe bzw. Effizienz ermöglichen. Eine allgemeine 
Förderung für die Anschaffung jedes elektrischen Antriebs mit einem pauschalen Festbetrag 
würde für bestimmte Fahrzeugklassen zu Mitnahmeeffekten führen oder aber für eine tatsäch-
liche Markteinführung nicht ausreichen. Diese Grundbedingungen lassen sich am ehesten 
durch ein differenziertes Marktanreizprogramm erfüllen.  

Des Weiteren gilt es, die KFZ-Steuer ebenso wie die Energiebesteuerung im Mobilitätssektor 
grundlegend neu zu fassen. Die KFZ-Steuer wird immer noch z. T. nach dem Hubraum 
bemessen, Elektrofahrzeuge werden nach ihrem Gewicht besteuert. Damit verzichtet die 
Politik ohne Not auf eine klare Lenkungswirkung zugunsten von umweltschonenden Fahrzeu-
gen. Auch bei der Treibstoffbesteuerung gibt es kein konsistentes Steuerkonzept. Maßgeblich 
für die Besteuerung von Fahrzeugen und Treibstoffen sollte der Schadstoff- und CO2-Ausstoß 
pro gefahrenem Kilometer sein. Damit würden E-Fahrzeuge, die mit 100% Erneuerbarem 
Strom fahren, automatisch am stärksten profitieren.  
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Positive Rahmenbedingungen für die Nutzung 

Neben einem finanziellen Förderinstrument sollten auch „weiche“ Förderinstrumente genutzt 
werden. 

Null-Emissions-Plakette 

In der Verordnung zur Feinstaubkennzeichnung von PKW wurde der besondere Vorteil der 
Elektroautos nicht berücksichtigt. Sie werden bisher wie jedes Auto behandelt, das die 
EURO 4 bzw. 5-Norm erfüllt. Diese Regelung sollte daher um eine spezifische Kenn-
zeichnung für Elektrofahrzeuge ergänzt werden. Erst bei einer eindeutigen Kennzeichnung 
durch eine Null-Emissions-Plakette sind den Fahrzeugen spezifische Vorteile im kommunalen 
Raum zuzuweisen.  

Besondere Kennzeichnung von Parkplätzen 

Parkplätze, die mit einer Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge ausgestattet sind, sollten 
besonders gekennzeichnet sein. Hiermit kann eine Kommune privilegierte Flächen schaffen, 
die Nutzern von Elektrofahrzeugen vorbehalten sind. 

Neue Verkehrsschilder 

Mit Zusatzschildern kann die Geltung bestimmter Verkehrsschilder auf spezifische Fahrzeug-
klassen, wie z. B. die durch Null-Emissions-Plaketten gekennzeichneten Elektrofahrzeuge, 
beschränkt werden. Damit lassen sich bestimmte Nutzervorteile gezielt auf Elektrofahrzeuge 
übertragen. Mögliche Beispiele sind die Nutzung von Busspuren oder Ausnahmen von Park-
verboten oder Parkgebühren. 

·  Differenzierte Förderprogramme = schnellere Markteinführung von E-Fahrzeugen  
·  Einführung spezifischer Nutzervorteile = Ausgleich für technische Einschränkungen  
 
�  Ohne Elektrofahrzeuge kann es keine Erneuerbare Ele ktromobilität geben. Die 

Markteinführung muss durch Marktanreizprogramme und  Nutzervorteile 
beschleunigt werden. 


